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  Rückschnitt von Bäumen, 
    Hecken, Sträuchern

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Bäume, Sträucher und Hecken sollten in regelmäßigen abstän-
den kontrolliert und ggf. zurückgeschnitten bzw. gefällt werden.
Pflegearbeiten an Hecken, welche die Sicherheit des Straßen-
verkehrs beeinträchtigen, dürfen ganzjährig ausgeführt werden, 
sollen aber nach Möglichkeit in der vegetationsarmen Zeit in 
den Wintermonaten zwischen dem 01.10. und dem 28.02. 
durchgeführt werden.

Dabei sollen folgende Lichtraumprofile freigehalten werden:

Gemäß Art. 29 Abs. 2 (BayStrWG) dürfen Anpflanzungen und 
Zäune sowie Stapel, Haufen oder andere mit dem Grundstück 
nicht fest verbundene Einrichtungen nicht angelegt oder unter-

halten werden, wenn sie die Sicherheit oder Leichtigkeit des 
Verkehrs beeinträchtigen.

Um Beachtung wird gebeten.

Ordnungsamt
































